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Rechtssatz

HGG 2001 und HGG 1992 sehen lediglich die Verjährung des Rechts auf Rückforderung von zu Unrecht empfangenen

Leistungen (Übergenüssen) vor; die in § 55 Abs. 4 HGG 2001 ebenso wie in § 50 Abs. 4 HGG 1992 verwiesene Regelung

des § 8 Abs. 4 HGG (1985) über die Erstattungsp=icht ordnet hinsichtlich der Hereinbringung des Erstattungsbetrages

an, dass der Erstattungsbetrag durch Abzug von den Bezügen im neuen Dienstverhältnis "unter sinngemäßer

Anwendung des § 13a Abs. 2 bis 4 des Gehaltsgesetzes 1956" hereinzubringen ist. Dem GehG 1956 ist die Verjährung

nicht fremd: So bestimmt § 13b Abs. 1 leg. cit., dass der Anspruch auf Leistungen verjährt, wenn er nicht innerhalb von

drei Jahren geltend gemacht wird, nachdem die anspruchsbegründende Leistung erbracht worden oder der

anspruchsbegründende Aufwand entstanden ist. Gemäß § 13b Abs. 2 leg. cit. wiederum verjährt das Recht auf

Rückforderung zu Unrecht entrichteter Leistungen (§ 13a) nach drei Jahren ab ihrer Entrichtung. Vor diesem

Hintergrund kann dem Gesetz, das für die Rückerstattung der Treueprämie (anders als hinsichtlich der Rückforderung
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von Übergenüssen) keine ausdrückliche Verjährungsregelung normierte, und in § 8 Abs. 4 HGG (1985) hinsichtlich der

Hereinbringung die sinngemäße Anordnung der Regelungen des § 13a Abs. 2 bis 4 GehG 1956, nicht aber der

Verjährungsbestimmungen des § 13b GehG 1956 anordnete, das Vorliegen einer planwidrigen Lücke nicht unterstellt

werden. Dafür besteht umso weniger eine Grundlage, als durch das gesetzlich normierte Konzept der Hereinbringung

des Erstattungsbetrags, nämlich durch (ratenweisen) Abzug von den laufenden Bezügen, dem vom Beschwerdeführer

als "Schutzzweck" der Verjährungsbestimmungen geltend gemachten Argument, der in Anspruch genommene

Rückforderungsschuldner könne mit der Geltendmachung einer längst zurückliegenden Forderung nicht mehr

rechnen, der Boden entzogen ist.HGG 2001 und HGG 1992 sehen lediglich die Verjährung des Rechts auf

Rückforderung von zu Unrecht empfangenen Leistungen (Übergenüssen) vor; die in Paragraph 55, Absatz 4, HGG 2001

ebenso wie in Paragraph 50, Absatz 4, HGG 1992 verwiesene Regelung des Paragraph 8, Absatz 4, HGG (1985) über die

Erstattungsp=icht ordnet hinsichtlich der Hereinbringung des Erstattungsbetrages an, dass der Erstattungsbetrag

durch Abzug von den Bezügen im neuen Dienstverhältnis "unter sinngemäßer Anwendung des Paragraph 13 a, Absatz

2 bis 4 des Gehaltsgesetzes 1956" hereinzubringen ist. Dem GehG 1956 ist die Verjährung nicht fremd: So bestimmt

Paragraph 13 b, Absatz eins, leg. cit., dass der Anspruch auf Leistungen verjährt, wenn er nicht innerhalb von drei

Jahren geltend gemacht wird, nachdem die anspruchsbegründende Leistung erbracht worden oder der

anspruchsbegründende Aufwand entstanden ist. Gemäß Paragraph 13 b, Absatz 2, leg. cit. wiederum verjährt das

Recht auf Rückforderung zu Unrecht entrichteter Leistungen (Paragraph 13 a,) nach drei Jahren ab ihrer Entrichtung.

Vor diesem Hintergrund kann dem Gesetz, das für die Rückerstattung der Treueprämie (anders als hinsichtlich der

Rückforderung von Übergenüssen) keine ausdrückliche Verjährungsregelung normierte, und in Paragraph 8, Absatz 4,

HGG (1985) hinsichtlich der Hereinbringung die sinngemäße Anordnung der Regelungen des Paragraph 13 a, Absatz 2

bis 4 GehG 1956, nicht aber der Verjährungsbestimmungen des Paragraph 13 b, GehG 1956 anordnete, das Vorliegen

einer planwidrigen Lücke nicht unterstellt werden. Dafür besteht umso weniger eine Grundlage, als durch das

gesetzlich normierte Konzept der Hereinbringung des Erstattungsbetrags, nämlich durch (ratenweisen) Abzug von den

laufenden Bezügen, dem vom Beschwerdeführer als "Schutzzweck" der Verjährungsbestimmungen geltend gemachten

Argument, der in Anspruch genommene Rückforderungsschuldner könne mit der Geltendmachung einer längst

zurückliegenden Forderung nicht mehr rechnen, der Boden entzogen ist.
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